
1 von 2

Zusatzversicherung Krankenversicherung
FÜR GEWERBETREIBENDE, NEUE SELBSTÄNDIGE UND FREIBERUFLER

Eine längere Krankheit des Betriebsinhabers kann 
finanzielle Schwierigkeiten mit sich bringen, wenn 
seine Mitarbeit im Betrieb ausfällt.

Mit der GSVG-Zusatzversicherung können Sie die-
ses Risiko verringern. Die Zusatzversicherung kann 
grundsätzlich von jedem GSVG-Krankenversicher-
ten abgeschlossen werden, der noch im Erwerbsle-
ben steht.

Voraussetzungen

Muss ich für die Zusatzversicherung gesundheitliche  
Voraussetzungen erfüllen?
Die Zusatzversicherung ist eine freiwillige Versiche-
rung. Sie kann auch bei schlechtem Gesundheitszu-
stand ohne Mehrkosten eingegangen werden.

Bis wann kann ich die Zusatzversicherung  
abschließen?
Die Zusatzversicherung muss vor Vollendung des 
60. Lebensjahres beginnen. Danach können Sie in 
die Zusatzversicherung nicht mehr einsteigen. Sie 
läuft jedoch weiter, wenn diese bereits vor Ihrem  
60. Geburtstag bestanden hat.

Wer kann die Zusatzversicherung abschließen?
Sie können nur als Hauptversicherter eine Zusatz-
versicherung eingehen. Ehepartner oder andere 
Angehörige haben diese Möglichkeit nicht.

Beginn und Ende

Wann beginnt die Zusatzversicherung?
Sie beginnt mit dem ersten Tag des Monats, der auf 
den Antrag folgt. 

Beginn gleichzeitig mit der Pflichtversicherung
Nachdem Sie von uns über den Beginn Ihrer
GSVG-Pflichtversicherung informiert wurden, kön-
nen Sie unmittelbar die Zusatzversicherung einge-
hen. Wenn Ihr Antrag innerhalb von vier Wochen 
bei uns eingeht, gilt Ihre Zusatzversicherung auf 
Wunsch bereits ab Beginn der Pflichtversicherung. 

Wann endet die Zusatzversicherung?
Die Zusatzversicherung endet
•	 mit dem Ende Ihrer GSVG-Pflichtversicherung,
•	 mit dem Ende jenes Kalendermonats, in dem 

Sie Ihren Austritt aus der Zusatzversicherung 
erklären,

•	 wenn Sie mehr als drei aufeinander folgende 
Monate keine Beiträge bezahlen.

Achtung:
Wenn Ihre Zusatzversicherung endet, können 
Sie keine Leistungen mehr aus ihr beziehen.

 
Leistungen

Welche Leistungen erhalte ich aus der  
Zusatzversicherung?
Bei Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit erhalten 
Sie aus der Zusatzversicherung Krankengeld. 

Kann ich bereits bei Beginn der Zusatzversicherung 
Krankengeld erhalten?
Nein. Krankengeld aus der Zusatzversicherung kön-
nen Sie grundsätzlich erstmals sechs Monate nach 
Beginn der Zusatzversicherung in Anspruch nehmen 
(Wartezeit).

Achtung:
Die Wartezeit entfällt, wenn sich Ihre Arbeits-
unfähigkeit aus einem Arbeitsunfall ergibt, der 
nach dem Antrag auf Zusatzversicherung einge-
treten ist.

In welcher Höhe erhalte ich Krankengeld aus der 
Zusatzversicherung?
Wir berechnen Krankengeld aus der Zusatz
versicherung auf der Basis Ihrer GSVG-Beitrags-
grundlage. Das tägliche Krankengeld beträgt 60 % 
der vorläufigen täglichen Beitragsgrundlage.

VERSICHERUNG & BEITRAG

monatliche 
Beitragsgrundlage

tägliche  
Beitragsgrundlage÷ 30 =
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Infoblätter zu vielen wichtigen Themen finden Sie im Internet unter svs.at/info.
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Welche Kosten entstehen aus der  
Zusatzversicherung?

Beitrag für die Zusatzversicherung = 2,5 % 
der vorläufigen Beitragsgrundlage, wobei ein 
monatlicher Mindestbeitrag in Höhe von 30,77 Euro 
vorgesehen ist.

Je nach Ihrer Beitragsgrundlage betragen die Kos-
ten für die Zusatzversicherung zwischen 30,77 und 
202,13 Euro.

Durch die Nachbemessung ändert sich an der Höhe 
Ihrer Beiträge und Ihrer Leistungen aus der Zusatz-
versicherung nichts mehr.

Beispiele:
Die folgende Tabelle zeigt Kosten und Höhe des 
Krankengeldes aus der Zusatzversicherung:

monatl.  
Beitragsgrundlage
Euro

monatl.
Zusatzbeitrag

Euro

Krankengeld
(täglich)

Euro

551,10 1) 30,772) 11,02

1.500,00 37,50 30,00

2.000,00 50,00 40,00

3.000,00 75,00 60,00

4.000,00 100,00 80,00

8.085 (Höchst) 202,13 161,70

1)	 monatliche Mindestbeitragsgrundlage 
2)	 monatlicher Mindestbeitrag in der Zusatzversicherung

Wie wird die Zusatzversicherung  
steuerlich behandelt?
Beiträge zur Zusatzversicherung sind Betriebsaus-
gaben und daher vollständig steuerlich absetzbar. 
Die Leistungen selbst sind betriebliche Einkünfte 
und müssen von Ihnen versteuert werden.

Ab wann erhalte ich Krankengeld aus  
der Zusatzversicherung?
Ab dem vierten Tag Ihrer Arbeitsunfähigkeit.

Wie lange wird Krankengeld ausbezahlt?
Wenn Sie ununterbrochen  arbeitsunfähig aufgrund 
derselben Krankheit sind, erhalten Sie maximal 

26 Wochen lang (182 Tage insgesamt – davon 3 leis-
tungsfreie Tage) Krankengeld aus der Zusatzversi-
cherung. 

Wenn Sie Krankengeld bezogen haben und dieselbe 
Krankheit innerhalb von 26 Wochen wieder auftritt, 
werden die Zeiten Ihrer Arbeitsunfähigkeit zusam-
mengerechnet. Ergibt sich dadurch eine Bezugsdau-
er von mehr als 26 Wochen, erhalten Sie bei dieser 
Krankheit für weitere 26 Wochen kein Krankengeld 
mehr aus der Zusatzversicherung.

Achtung: 
Für Erkrankungen, die zu einem mindestens 43 
Tage dauernden Arbeitsausfall führen, zahlt die 
SVS, unabhängig von der Zusatzversicherung, 
ab dem 4. Tag der Arbeitsunfähigkeit bis zur 
Höchstdauer von 20 Wochen an jeden, der weni-
ger als 25 Dienstnehmer beschäftigt, eine Un-
terstützungsleistung im Ausmaß von 40,04 Euro 
(Wert 2026) pro Tag. 

Weitere Informationen zur Unterstützungsleis-
tung finden Sie im Infoblatt „Unterstützungs-
leistung bei lang andauernder Krankheit“.

Meldungen

Wann und wo melde ich meine Arbeitsunfähigkeit?
Sie müssen Ihre Arbeitsunfähigkeit Ihrem SVS-Kun-
dencenter innerhalb von sieben Tagen melden.

Wenn Ihre Krankheit fortbesteht, müssen Sie dies 
alle 14 Tage vom Arzt bestätigen lassen und inner-
halb von sieben Tagen vorlegen. Das gilt auch, wenn 
Sie nach einem Spitals-, Kur- oder Genesungsauf-
enthalt weiter arbeitsunfähig sind.

Achtung: 
Ihre Arbeitsunfähigkeit weisen Sie immer durch 
eine ärztliche Bestätigung nach.

Wenn Sie eine der Fristen überschreiten,  
erhalten Sie bis zum Zeitpunkt der Meldung kein 
Krankengeld.

VS-023_GN, Stand: 2026


